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Einführung.
* Ф Ф

I. Die Einteilung des Stoffes in 4 Abschnitte beruht* auf geschichtlichen 
und rechtlichen Gründen. *

Mit der von General Eisenhower als Obersten Befehlshaber сЦг alliierten 
Streitkräfte erlassenen Proklamation Nr. 1 der Militärregieru^ Deutsch
land, Kontrollgebiet des. Obersten Befehlshabers, wurde die höchste gesetz
gebende, rechtsprechende, und vollziehende Machtbefugnis und Gewalt' in 
dem besetzten Gebiet in seiner Person als Oberstem Befehlshaber der 
alliierten Stçeitkrâfte und als Militärgouverneur vereinigt (II dieser Pro
klamation Nr. 1). Die von der Militärregierung Deutschland, Kontroll
gebiet des .Obersten Befehlshabers, erlassenen Vorschriften gelten für das
ganze von den Westmächten besetzte deutsche Gebiet, also nicht nur für«
die* spätere amerikanische, sondern auch für die spätere englische und 
französische Zone. (Vgl. die Verordnung Nr. 3 in ihrer abgeändert^n 
Fassung — Englisch und Französisch — Amtssprachen.) Diese Vorschriften 
sind in Abschnitt A vereinigt.

Mit der Deklaration vom 5. Juni 1945 — Abschnitt В — übernahmen 
die Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika, der Union der 
sozialistischen Sowjet-Republiken und des Vereinigten Königreiches und 
die provisorische Regierung der Französischen Republik die höchste Auto
rität hinsichtlich Deutschlands.

Hiezu erließ General Eisenhower als Oberbefehlshaber der атегііц- 
nischen Streitkräfte in Europa unterm 14. Juli Л945 die Proklamation 
Nr. 1 der Militärregierung Deutschland, amerikanische Zone. Darnach 
besteht unter seiner Autorität eine Militärregierung in der von amerika
nischen Streitkräften unter seinem Oberbefehl besetzten amerikanischen ф 
Besatz^ngszone. Alle Anordnungen der Militärregierung und sonstigen 
Anordnungen, ydie von dem Obersten Befelilshaber der alliierten Streit-
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